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Änderungsantrag 181 
Christa Klaß 
im Namen der PPE-Fraktion 

Dan Jørgensen 
im Namen der S&D-Fraktion 

Corinne Lepage 
im Namen der ALDE-Fraktion 

Michèle Rivasi 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

Julie Girling 
im Namen der ECR-Fraktion 

Sabine Wils 
im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Empfehlung für die zweite Lesung A7-0336/2011 
Christa Klaß 
Inverkehrbringen und Verwendung von Biozidprodukten 

05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD) 

Entwurf einer legislativen Entschließung 
Ziffer 1 a (neu) 
 

Entwurf einer legislativen Entschließung Geänderter Text 

  1a. billigt seine Erklärung im Anhang zu 

dieser Entschließung; 

Or. en 

Der Wortlaut der Erklärung wird im Folgenden zur Kenntnisnahme wiedergegeben: 

„Erklärung des Europäischen Parlaments zum Inverkehrbringen und zur Verwendung von 

Biozidprodukten  

Das Europäische Parlament erklärt, dass die Bestimmungen dieser Verordnung in Bezug auf 

delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte das Ergebnis eines schwierigen 

Kompromisses sind und in einigen Fällen vom Standpunkt des Parlaments in erster Lesung 

abweichen. Um eine Einigung in zweiter Lesung zu erzielen, hat das Europäische Parlament 

daher akzeptiert, dass in bestimmten Fällen Durchführungsrechtsakte anstelle von delegierten 

Rechtsakten erlassen werden. Es betont allerdings, dass diese Bestimmungen nicht als 

Präzedenzfall für die Regelung ähnlicher Fälle in künftigen Rechtsakten dienen dürfen.“ 

Begründung 

Auf diese Erklärung ist in der legislativen Entschließung Bezug zu nehmen. 
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